
1. Adressdaten

Name | Vorname* 

 

 Straße | Hausnummer* 

 

PLZ | Ort | Ortsteil* 

 

Telefon | Mobil* 

 

E-Mail

2. Bestelldaten

Bestellmenge Brennholz lang (Festmeter) FM Hartlaubholz (Buche, Ahorn, Esche)    90,00 € incl. MwSt.

FM Nadelholz 80,00 € incl. MwSt. 

Diese Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt. 

Ich verarbeite das Holz im Wald und habe an einem qualifizierten Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den 
Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger entspricht oder die Sachkunde für den Umgang mit der 
Motorsäge im Rahmen einer Berufsausbildung und/oder mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in der Holzernte 
erlangt. Ich verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und Bio-Sägekettenhaftöl. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadt Geisingen für den Verkauf von Brennholz im Stadtwald 
Geisingen durch die Forstverwaltung (AGB-Brh) sind mir bekannt. Diese werden von mir ausdrücklich akzeptiert. 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor 
Fristablauf überlassen wird - auch durch Rückgewährung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Bereitstellung der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Bereitstellung der ersten Teillieferung) und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 
312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Sache. Der Widerruf ist an die Adresse der Stadt Geisingen, Hauptstraße 36, 78187 Geisingen zu richten. 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen 
ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Das Holz wird am Leistungsort abgeholt. 

* Mit Stern gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden.

 Bemerkung 

 Ort, Datum Unterschrift 

Die Bestellung muss bis  spätestens  31.  

Stadtverwaltung Geisingen 
Forstverwaltung 
Hauptstraße 36 
78187 Geisingen 

Bestellformular Brennholz 2024 

Januar  2024  abgegeben werden bei der Stadtverwaltung Geisingen 
Revierleiter Hartmut Bertsche | E-Mail: h.bertsche@geisingen.de | Fax 07704 807-7041 
Revierleiter Mathias Rapp | E-Mail: m.rapp@geisingen.de | Fax 07704 807-7040 
oder den jeweiligen Ortsverwaltungen 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den Verkauf von Brennholz an Verbraucher (AGB-Brh) | Stand: 28.11.2022 

 
 

 

1 Geltungsbereich, Allgemeines, Form 

von Erklärungen 

1.1 Geltungsbereich 

Die AGB-Brh dienen bei deren Anwendung als Grundlage für 

Brennholzverkäufe an Verbraucher/-innen im Sinne des § 

13 BGB und Brennholzverkäufe aus Flächenlosen an Ver-

braucher/-innen im Sinne des § 13 BGB. Bei deren Anwen-

dung sind sie Bestandteil der Brennholz- und Flächenlos-

kaufverträge.  

1.2 Zertifizierung 

Ist der/die Waldbesitzer/-in zertifiziert nach PEFC, gelten 

die einschlägigen Vorschriften des Zertifizierungssystems. 

Damit ist die Einhaltung von Standards zur nachhaltigen 

und umweltgerechten Waldwirtschaft verbunden. Bei Nicht-

einhalten der Zertifizierungsstandards und der nachfolgen-

den Vorschriften behält sich die Stadt Geisingen oder 

der/die Waldbesitzer/-in den künftigen Ausschluss des Käu-

fers / der Käuferin von Holzverkäufen vor. Der/Die Käufer/-

in muss sich selbst erkundigen welche Standards damit ver-

bunden sind.  

1.3 Individuelle Vereinbarungen 

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 

dem/der Käufer/-in (einschließlich Nebenabreden, Ergän-

zungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 

diesen AGB-Brh-Fl. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 

ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Ver-

trag bzw. die schriftliche Bestätigung des Waldbesitzers / 

der Waldbesitzerin empfehlenswert. 

1.4 Form von Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers / 

der Käuferin in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, 

Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, 

d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ab-

zugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nach-

weise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation 

des/der Erklärenden bleiben unberührt. 

1.5 Hinweis auf die Geltung gesetzlicher Vorschrif-

ten 

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 

nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klar-

stellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 

sie in diesen AGB-Brh-Fl nicht unmittelbar abgeändert oder 

ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

2 Verkauf von Brennholz  

2.1 Verkaufsgegenstand und -verfahren 

a) Die Mitteilung über die Bereitstellung des Brennhol-

zes/Flächenloses gilt als Annahme des mit der Bestellung 

des Käufers / der Käuferin abgegebenen Angebotes. 

Der/die Käufer/-in wird von der verkaufenden Stelle über 

den Zeitpunkt der Bereitstellung in Kenntnis gesetzt.  

b) Sofern Brennholz/Flächenlose im Wege einer Versteige-

rung verkauft werden, gelten neben diesen AGB-Brh-Fl die 

vor Ort im Versteigerungstermin bekannt gegebenen Ver-

steigerungsbedingungen. 

2.2 Gefahrenübergang 

Das Holz gilt mit der Bereitstellung als in den Mitbesitz des 

Käufers / der Käuferin übergeben. Mit der Übergabe des 

Holzes geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung auf den/die Käufer/-in über.  

2.3 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt das 

Holz im Eigentum und Mitbesitz des/der Waldbesitzenden. 

Der/die Käufer/-in verpflichtet sich, bis zur vollständigen 

Bezahlung des Kaufpreises nicht über die Sache zu verfü-

gen. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers / der Käuferin, 

insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist 

der/die Waldbesitzende berechtigt, nach den gesetzlichen 

Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf-

grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. 

 

 

 

 

 

2.4 Zahlungsart, Zahlungsfristen und Abfuhr des 

Holzes 

Bestimmungen zur Zahlungsart, den Zahlungsfristen und 

der Abfuhr des Holzes werden durch die verkaufende Stelle 

geregelt. 

2.5 Gewährleistung, Haftung und Verkehrssiche-

rungspflicht 

a) Die Gewährleistungsrechte des Käufers / der Käuferin 

richten sich ausschließlich nach den gesetzlichen Bestim-

mungen. 

b) Im Übrigen (d.h. soweit keine Gewährleistungsrechte des 

Käufers / der Käuferin betroffen sind) haftet der/die Wald-

besitzende, seine/ihre Bediensteten im Rahmen der ver-

schuldensabhängigen Haftung für Schäden – egal aus wel-

chem Rechtsgrund – jeweils nur insoweit, als der Schaden 

von ihnen, ihren jeweiligen Organen, Erfüllungsgehilfen oder 

gesetzlichen Vertretern vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-

ursacht wurde. Die Beschränkung auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit gilt nicht für die Haftung für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Die Beschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt 

ferner nicht für die Haftung für Schäden, die aus der Verlet-

zung einer wesentlichen Vertragspflicht (Pflicht, deren Erfül-

lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der/die 

Käufer/-in regelmäßig vertrauen darf) resultieren.  

c) Der/die Käufer/-in hat darauf zu achten, dass von dem 

von ihm/ihr erworbenen bzw. gelagerten Holz keine Gefahr 

für Dritte ausgeht und ggf. auf eigene Rechnung geeignete 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen (Verkehrssi-

cherungspflicht). Kommt der/die Käufer/-in dieser Ver-

pflichtung nicht nach, kann der/die Waldbesitzer/-in oder 

die zuständige untere Forstbehörde auf Rechnung des Käu-

fers / der Käuferin tätig werden. 

d) Soweit der/die Käufer/-in gemäß gesetzlicher Vorschrif-

ten haftet oder er/sie oder Dritte, deren Verschulden sich 

der/die Käufer/-in nach den gesetzlichen Vorschriften zu-

rechnen lassen muss, schuldhaft vertragliche Pflichten ver-

letzen, hat er/sie den/die Waldbesitzer/-in, seine/ihre Be-

diensteten und die verkaufende Stelle und ihren Bedienste-

ten von allen Ansprüchen Dritter einschließlich etwaiger An-

walts- und Prozesskosten und Zinsen freizustellen. 

2.6 Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

a) Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften in der je-

weils gültigen Fassung sind einzuhalten. 

b) Personen, die mit der Motorsäge arbeiten, müssen die 

Teilnahme an einem Motorsägen-Grundlehrgang nachwei-

sen. Anstelle eines Motorsägenlehrganges kann die Sach-

kunde für den Umgang mit der Motorsäge auch durch den 

Nachweis einer Berufsausbildung und/oder mehrjährigen 

beruflichen Tätigkeit in der Holzernte erbracht werden.  

c) Der entsprechende Nachweis (Kopie ausreichend) ist bei 

der Arbeit im Wald mitzuführen und auf Verlangen vorzuzei-

gen. 

2.7 Maschinen- und Geräteeinsatz 

a) Zulässig sind nur Maschinen, Geräte und Werkzeuge, die 

sich in betriebssicherem Zustand befinden. Beim Einsatz 

der Motorsäge darf nur Bio-Sägekettenhaftöl sowie Sonder-

kraftstoff (Alkylatbenzin) verwendet werden.  

b) Das Befahren der Bestandesflächen ist verboten. 

c) Anweisungen der zuständigen Revierleitung und/oder 

des Waldbesitzers / der Waldbesitzerin ist in jedem Fall 

Folge zu leisten. 

2.8 Fahren auf Waldwegen 

Waldwege sind schonend, höchstens mit einer Geschwin-

digkeit von 30 km/h und nur an Werktagen in der Zeit zwi-

schen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu befahren. 

Die Benutzung der Waldwege erfolgt auf eigene Gefahr. Die 

Fahrerlaubnis bezieht sich ausschließlich auf die für die Auf-

arbeitung und den Transport des Holzes notwendigen Fahr-

ten. Wege dürfen nicht durch Abstellen von Fahrzeugen ver-

sperrt werden. Auf den Waldwegen ist auf Erholungssu-

chende Rücksicht zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

2.9 Holzaufbereitung und Holzlagerung 

a) Der Abtransport des Holzes ist bestandes-, boden- und 

wegeschonend durchzuführen. Wege, Gräben, Böschungen, 

Dolen und Durchlässe sind freizuhalten. Eventuelle Schä-

den sind vom Käufer / von der Käuferin in einer ihm/ihr ge-

setzten angemessenen Frist zu beheben. Geschieht dies 

nicht, so ist der/die Waldbesitzende berechtigt, sie auf Kos-

ten des Käufers / der Käuferin zu beseitigen oder beseitigen 

zu lassen. 

b) Aufgearbeitetes Holz darf bis zur von der verkaufenden 

Stelle genannten Abfuhrfrist im Wald gelagert werden. Da-

bei ist ein Mindestabstand von einem Meter zum Wegrand 

einzuhalten. An stehenden Bäumen darf kein Holz aufge-

schichtet werden. Eine Abdeckung des Holzes ist nicht ge-

stattet. 

3 Spezielle Regelungen Verkauf von 

Brennholz 

3.1 Verkaufsgegenstand und –verfahren 

a) Verkaufsgegenstand ist Brennholz ab Waldstraße. 

b) Abgegebene Bestellungen des Käufers / der Käuferin 

sind verbindlich und gelten für das betreffende Forstrevier. 

Ersatzweise kann die Bereitstellung auch aus angrenzen-

den Forstrevieren erfolgen. Das Holz wird möglichst wohnor-

tnah bereitgestellt. Sofern die Summe aller eingegangenen 

Bestellungen die zur Verfügung stehenden Holzmenge über-

schreitet, werden die Bestellungen nach dem Eingangsda-

tum berücksichtigt. Der/die Käufer/-in hat keinen Anspruch 

auf die Bereitstellung des bestellten Brennholzes. Naturge-

mäß kann die Bestellmenge nicht exakt bereitgestellt wer-

den, geringe Mehr- oder Mindermengen müssen in Kauf ge-

nommen werden.  

3.2 Bereitstellung 

Die Bereitstellung findet statt: 

 Durch Mitteilung der Bereitstellung durch die verkau-

fende Stelle. 

 Bei Meistgebotsverkäufen mit Erteilung des Zu-

schlags. 

3.3 Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

a) Motorsägen-Grundlehrgänge werden nur anerkannt, 

wenn sie nach den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben des 

Moduls A der DGUV-Information 214-059 durchgeführt wer-

den und diese zusammen mit den inhaltlichen Schwerpunk-

ten des Lehrganges in der Teilnahmebescheinigung bestä-

tigt werden. Oder wenn sie mindestens den Anforderungen 

des Moduls A der DGUV-Information 214-059 entsprechen 

und von einem Unfallversicherungsträger anerkannt oder 

vom KWF bzw. einer anderen Zertifizierungsstelle zertifiziert 

sind. Beide Varianten gelten für alle absolvierten Motorsä-

gen-Grundlehrgänge ab dem 01.01.2016.  

b) Motorsägenlehrgänge die vor dem 01.01.2016 durchge-

führt wurden und bis zum 31.12.2019 vom Landesbetrieb 

ForstBW anerkannt wurden, gelten weiterhin. Allerdings nur, 

wenn bei der Absolvierung des Lehrganges nachweislich 

praktische Übungen von Schnitttechniken am liegenden 

Holz durchgeführt wurden.  

4 Schlussbestimmungen 

4.1 Anzuwendendes Recht 

Auf den Kaufvertrag findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. Diese Rechtswahl gilt nur in-

soweit, als dem/der Käufer/-in nicht der Schutz entzogen 

wird, der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 

Staates gewährt wird, in dem er seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hat.  

4.2 Hinweis zu Streitbeilegungsverfahren vor  

einer Verbraucherschlichtungsstelle 

Der/die Waldbesitzer/-in und/oder die zuständige untere 

Forstbehörde nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfah-

ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist 

hierzu auch nicht verpflichtet. 
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